
                                                                                                                                                   Koblenzer Str. 73
                                                                                                                                                   57072 Siegen

                                                                                                           Ihr Ansprechpartner: Herr Rickelhoff
Vorlage zu TOP 6
der Zweckverbandsversammlung am 02.12.2010                 Telefon: 0271 / 333-2432
                                                                                                  Telefax: 0271 / 333-2430

Drucksache 241/06/10                                                                  E-Mail: info@zws-online.de
                                                                                                           Internet: ww.zws-online.de

                                                                                                  Siegen, den 01.12.2010

Haushaltsplan 2011 (NKF)

Beschlussvorschlag
Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 und 
den Stellenplan 2011 in der vorliegenden Form.

Sachdarstellung:
In der Anlage wird der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 
für das Haushaltsjahr 2011 sowie dem Stellenplan 2011 für den Zweckverband Personen-
nahverkehr Westfalen-Süd vorgelegt.

Die vorliegenden Haushaltsdaten sind nach NKF-Kriterien dargestellt. Der NKF-Haushalt ist 
nach Produktbereichen (hier: Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“) ge-
gliedert. Die Gruppierung ist nach dem für Kommunen verbindlichen Kontenrahmen vorge-
nommen worden.

Der Haushaltsplan 2011 schließt

Im Gesamtergebnisplan mit Erträgen von 3.331.743,00 €
und Aufwendungen von 3.062.849,00 €

sowie im Gesamtfinanzplan mit Einzahlungen von 3.329.700,00 €
und Auszahlungen von 3.010.251,00 €

ab.

Kredite für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Kre-
dite zur Liquiditätssicherung werden nicht benötigt. Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben.



Festsetzungen zum Ausgleich des Ergebnisplanes aus der Ausgleichsrücklage oder der all-
gemeinen Rücklage werden nicht vorgenommen. 

Im Übrigen wird auf die beigefügten Unterlagen mit den entsprechenden Veranschlagungen 
und Erläuterungen Bezug genommen. 

Frank Beckehoff
Verbandsvorsteher

Anlagen:
Haushaltsplanentwurf 2011


